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Sicherheit auf dem Friedhof 
 
 

Das Verwirrspiel um die EU-Dienstleistungsrichtlinie, sowie geänderte 
Vorgabe der technischen Standards (TA-Grabmal oder BIV-Richtlinie), 
haben vieler Orts zu Unsicherheiten geführt. Hinzu kommt eine 
Bestätigung der Entscheidung des Landgerichtes Lüneburg, dass das 
Aufstellen von Grabmalen nicht zum Kernbereich des Steinmetzhandwerks 
gehört.  
 
Dürfen nun alle Dienstleister ohne Kontrolle Grabsteine aufstellen? Können 
sogar Privatleute ihre Steine selber wieder befestigen? Im Internet tauchen 
immer häufiger  Berichte und Ermutigungen auf, dass auch Privatpersonen 
z.B. mit dem richtigen Kleber Ihre Steine wieder befestigen können. 
Fahrlässige Anweisungen zum Umgang mit den meist mehre hundert Kilo 
schweren Grabsteinen werden hier gegeben und der Hinweis auf eine 
erforderliche Verdübelung fehlt. 
  
Macht diese Praxis Schule, würde die Verkehrssicherheit auf unseren 
Friedhöfen stark beeinträchtigt.  
 
Doch das muss nicht zwangsläufig so sein, sagt die friedhofsrechtliche 
Beratung des Bundesverbandes Deutscher Steinmetze. 
  
Die Friedhofsverwaltungen haben durchaus noch das Recht, ihre 
Satzungen so zu formulieren, dass nur fachlich ausgebildete Handwerker – 
in der Regel sind das die Steinmetze - Arbeiten an Grabmalen vornehmen 
dürfen. Die Verwaltungen haben ein Hausrecht und können auch weiterhin 
einen Eintrag in die Handwerksrolle, eine Betriebshaftpflicht oder einen 
Meisterbrief als Zulassungsbedingung fordern. Denn es handelt sich hier 
um einen sicherheitsrelevanten Bereich.  
 
Mit der Wahrung der Verkehrssicherungspflicht haben die Friedhöfe eine 
große Verantwortung und müssen daher auch die Möglichkeit haben, nur 
vertrauenswürdige Betriebe zuzulassen. 
 


